
BildrahmenBild einfügen: 

Menüreiter:  „Bild/Logo einfügen“ > Bild für Titelfolie auswählen 

Logo für die Besonderen Dienststellen und RDn: 

Menüreiter:  „Bild/Logo einfügen“ > Logoauswahl 

12. März 2014 

Die Förderinstrumente der Bundesagentur 

für Arbeit 

Landesintegrationskonferenz 

Oliver Kurz 

Leiter des Fachbereichs  

Marktentwicklung 



Seite 2 

Überblick  

Arbeitsmarkt in Brandenburg für Ausländer und Menschen 

mit Migrationshintergrund 

▬ In Brandenburg ist der Anteil von Ausländern an allen 

Arbeitslosen mit 3,5 % sehr gering.  

▬ Im Berichtsmonat Februar waren 4.934 ausländische 

Arbeitslose registriert, was ein Plus von fast 10% gegenüber 

dem Vorjahresmonat entspricht. 

▬ Arbeitslose mit Migrationshintergrund (laut Definition sind 

das neben ausländischen Einwohnern auch Deutsche mit 

ausländischen Wurzeln und Spätaussiedler; Stand 09_2013):  

• etwas unter 10% der Arbeitslosen weisen einen solchen auf 

• höchsten Anteile in den Städten Potsdam, Frankfurt/O. und 

Cottbus 

• etwa die Hälfte gilt als geringqualifiziert (nach § 77 Abs. 2 SGB III) 

• rund 44 % haben keine abgeschlossene Berufsausbildung 

• etwas über 1/3 ist langzeitarbeitslos 
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Überblick 
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▬ zum Stichtag 30.6.2013 waren in Brandenburg 21.233 Ausländer 

sozialversicherungspflichtig beschäftigt (+ 22% zum Vorjahres-

stichtag).  

▬ Darunter 13.353 EU-Bürger, was im Vorjahresvergleich eine 

Steigerung um 3.379 (+34%) darstellt.  

▬ Mit Abstand stärkste Bevölkerungsgruppe ist hier Polen vertreten 

(Steigerung zum VJ-Stichtag um 48%, plus 2.605 Beschäftigte).  

▬ Von den so genannten „EU 2“ sind nur die Rumänen relevant 

(viele saisonale Arbeitskräfte im Rahmen geringfügiger 

Beschäftigung). 

 

Überblick 

Entwicklung der Beschäftigung in Brandenburg  
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Überblick 
Entwicklung der Beschäftigung von Ausländern in Brandenburg  

 

 

Landesintegrationskonferenz, 12.3.2014 

+ 5.446 

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Beschäftigte Ausländer 
Land Brandenburg (Arbeitsort) 

Zahl der Beschäftigten insgesamt 
darunter: Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 

absolute Veränderung gegenüber dem Vorjahr: Beschäftigte insgesamt 



Seite 7 

Welche Förderinstrumente gibt es für Zuwanderer 

und Migranten ? 

Grundsatz: Die Arbeitsagenturen und Jobcenter bieten jedem 

Arbeitssuchenden und Arbeitslosen im Rahmen der gesetzlichen 

Voraussetzungen nach dem Sozialgesetzbuch III oder 

Sozialgesetzbuch II die für die Integration in Arbeit bzw. 

Verringerung der Hilfebedürftigkeit notwendige Unterstützung an. 

▬ für Menschen mit ausländischer Herkunft oder mit 

Migrationshintergrund gibt es zusätzliche Fördermöglichkeiten zum 

Spracherwerb (2 Säulen: Integrationskurse sowie ESF-BAMF-

Kurse) 

▬ Maßnahmen der Arbeitsagenturen und Jobcenter zur Aktivierung 

oder Qualifizierung mit berufsbezogenen Sprachanteil 

▬ Bei Leistungsbeziehern i.d.R. Übernahme der Gebühren/Kosten 

des Anerkennungsverfahrens nach dem BQFG* (Bund/Land) aus 

dem Vermittlungsbudget   *BerufsqualifikationsfeststellungsGesetz 
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Sobald der Handlungsbedarf bei den Deutschkenntnissen festgestellt  

wird, erfolgt (im System der Bundesagentur) die Auswahl der 

Handlungsstrategie „Deutschkenntnisse verbessern bzw. erwerben“ 

In Folge einsetzbare Produkte: 

 Sofern der/die Kunde/in keine Sprachkenntnisse auf dem B1-

Niveau nachweisen kann und keinen Integrationskurs  

abgeschlossen hat, nimmt er/sie an einem Integrationskurs teil. 

 Wird das Sprachniveau B1 nachgewiesen und/oder hat der/die 

Kunde/in bereits den Anspruch auf einen Integrationskurs 

ausgeschöpft, nimmt dieser an einen berufsbezogenen ESF- 

BAMF- Sprachkurs 

Im Vorfeld: Nutzung des Berufspsychologischen Service mit seinen 

Dienstleistungen zur Feststellung der sprachlichen Kompetenzen 

(Psychologische Begutachtung, Deutsch-Test) 
 

Beirat Land Brandenburg, 12. Februar 2014 © Regionaldirektion Berlin-Brandenburg 

Hintergrund Sprachförderung 
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Hintergrund: Sprachliche Mindestanforderungen an 

Tätigkeiten und Maßnahmen 

Anforderungen des 

jeweiligen 

Tätigkeitsfeldes 

Anforderungen von 

Arbeitsmarktinstrum

enten (ohne 

Deutschförderung) 

Zwingende 

erforderliches 

Sprachniveau (GER)  

Deutschsprach- 

Kurse 

in besonderen 

Ausnahmenfällen -

Tätigkeiten im 

Helferbereich 

besondere Förderung 

berufl. Weiterbildung 

(FbW) bzw. § 45 SGB 

III (z.B. mit 

Sprachförderanteilen) 

bis B1 Integrationskurs ggf. 

ersatzweise ESF 

BAMF Sprachkurs 

Tätigkeiten oder 

Ausbildungen im 

gewerblich- 

technischen Bereich  

FbW, § 45 SGB III im 

vorgenannten Bereich 

B2 ESF BAMF – Kurs 

oder vergleichbarer 

Kurs 

Tätigkeiten oder 

Ausbildungen mit 

komplexen sprachl. 

Anforderungen (z.B. 

kaufmännische Berufe 

….)  

FbW, § 45 SGB III im 

vorgenannten Bereich 

C1 

(Stufe zum 

Hochschulzugang) 

ESF BAMF – Kurs 

oder vergleichbarer 

Kurs 

Akadem. Berufe (Studium) FbW für 

HS-Absolventen  

C1/C2 Studienkolleg/ 

Angebote der 

Goetheinstitutes 
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Sonstige Unterstützungsangebote der 

Arbeitsagenturen und Jobcenter 

Landesintegrationskonferenz, 12.3.2014 

▬ Beauftragte bzw. Verantwortliche für das Thema 

Migration/Integration bei den Arbeitsagenturen und Jobcentern 

▬ Verweis auf das Anerkennungsverfahren für ausländische Berufs-

qualifkationen (Beratungsstelle IQ-Netzwerk Brandenburg, Frau 

Lexow-Kapp, MASF)  

▬ Es gibt im RD-Bezirk 3 geschulte Spezialisten für die 

Besonderheiten zum Anerkennungsverfahren der „immigrierten 

Ärzten“, die bei Fragen als interner Ansprechpartner für die AA/JC 

▬ Beratungsangebot nach § 29 SGB III auch bei Asylbewerbern (mit 

Aufenthaltsgestattung) und Geduldeten (Vor: Leistungsberechtigte 

nach AsylbLG) möglich 

▬ Nutzung Berufsberatung, BiZ (Berufsinformationszentren), Jobbörse 
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Seite 13 

Statistische Angaben Mikrozensus Brandenburg 

Landesintegrationskonferenz, 12.3.2014 

 


